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Gemeinsames Grußwort  
der Dezernentinnen

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,
zusammenleben, mitentscheiden: Unsere Stadt braucht gleich- 
berechtigte Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen Sie dafür  
gewinnen, dass Sie die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. 
Viele Argumente sprechen dafür. 
Lassen Sie einfach prüfen, ob Sie die Voraussetzungen für  
eine Einbürgerung erfüllen. Informieren Sie sich beim Standesamt 
oder beim Amt für multikulturelle Angelegenheiten über Ihren 
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit.

Ihre

StR Dr. Nargess Eskandari-Grünberg 
(DEzERNENTIN FüR INTEGRATIoN)

StR Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 
(DEzERNENTIN FüR SozIALES, SENIoREN, JUGEND UND REcHT)

In Frankfurt zuhause

Frankfurt am Main ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands und 
wächst kontinuierlich weiter. Das beruht zu einem erheblichen An-
teil auf der zuwanderung von Menschen nichtdeutscher Herkunft. 
Tatsächlich ist Frankfurt am Main die Kommune mit dem höchsten 
Migrantenanteil an der Gesamtbevölkerung. Rund 40 Prozent  
der Frankfurter haben heute einen Migrationshintergrund. zwei 
Drittel der Neugeborenen haben mindestens einen nichtdeutschen 
Elternteil. Das Ergebnis der Frankfurter Integrationsstudie von 
2008 zeigt, dass die meisten Frankfurter mit Migrationshintergrund 
eine sehr starke Bindung zu Frankfurt haben, die sogar die gefühlte 
zugehörigkeit zu Deutschland und zum Herkunftsland der Eltern 
übersteigt. Im Jahr 2011 führte das Standesamt 6064 Beratungs-
gespräche mit Einbürgerungsinteressierten, 2518 Einwohner wurden 
deutsche Staatsbürger und erhielten im Standesamt ihre Einbür-
gerungsurkunde mit allen damit verbundenen Rechten.



Was bringt’s

Die deutsche Staatsangehörigkeit bietet viele Vorteile und chancen:

■ Sie können in den Gemeinden, in den Ländern und 
auf Bundesebene wählen und mitbestimmen, wer  
in Deutschland regiert.

■ Sie können selbst für ein Parlament kandidieren und 
damit Ihre Interessen aktiv vertreten.

■ Sie haben in Deutschland die zulassung zu jedem Beruf 
beispielsweise als Anwalt, Apotheker, Arzt oder Psychologe.

■ Sie haben die freie Wahl des Aufenthalts, des Wohnsitzes 
und des Arbeitsplatzes in Deutschland sowie in allen anderen 
Ländern der Europäischen Union (EU).

■ Sie können auch außerhalb der EU ohne Visum 
in viele Länder reisen.

■ Ihr Aufenthaltsstatus ist für immer gesichert, und Sie 
haben diplomatischen Schutz im Ausland.

Wer kann’s

Sie haben in der Regel einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn Sie:

■ sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bekennen,

■ ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzen,

■ seit acht Jahren rechtmäßig Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland haben,

■ Ihren Lebensunterhalt ohne Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld II bestreiten,

■ über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen,
■ Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der 

Lebensverhältnisse in Deutschland haben, 
■ nicht vorbestraft sind,
■ bereit sind, Ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben.

Minderjährige ab 16 Jahren können auch ohne zustimmung der 
Eltern eingebürgert werden. 

über mögliche Ausnahmen lassen Sie sich bitte von den  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standesamts Frankfurt  
am Main beraten.

Ausführliche Informationen 
über spezielle Regelungen für EU-Bürger, die erforderlichen  
Deutschkenntnisse, Sprachtest und Einbürgerungstest erhalten Sie  
auf der Website www.frankfurt-bürgert-ein.de, beim 
Standesamt Frankfurt am Main, Telefon 069 212-36291, und beim  
Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Telefon 069 212-30151.

Was kostet’s

Die Einbürgerung kostet pro Person 255 Euro. Das gilt auch für 
Minderjährige, die ohne ihre Eltern eingebürgert werden. Für 
minderjährige Kinder ohne eigenes Einkommen, die mit ihren Eltern 
zusammen eingebürgert werden, sind 51 Euro zu bezahlen. 

Wie geht’s

Nutzen Sie bitte das Beratungsangebot des Standesamts  
Frankfurt am Main. Sie können dort Ihre Einbürgerung beantra-
gen, erhalten alle Informationen über den Ablauf Ihres Verfahrens 
und erfahren welche individuellen Voraussetzungen für Ihre Einbür-
gerung gelten und welche Unterlagen Sie brauchen. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für ein persönliches 
Gespräch zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Montag und Mittwoch
7.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr
Dienstag
7.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 
13.30 bis 18 Uhr 


